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 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Soziales  
öf f entlich 

07.03.2012                   

Verwaltungsausschuss 
nicht öf f entlich 

14.03.2012                   

Gemeinderat 
öf f entlich 

22.03.2012                   

 
 
Betreff: 

Benutzungs- und Gebührenordnung für die öffentlichen Gemeinde- und 
Kinderbibliotheken der Gemeinde Friedeburg - Neufassung  
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

Aufgrund organisatorischer Änderungen bzgl. des Anmeldeverfahrens und des erweiterten 
Medienangebotes in den Gemeinde- und Kinderbibliotheken der Gemeinde Friedeburg ist eine 
Neuregelung der Benutzungs- und Gebührenordnung erforderlich. 
 
In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für öffentliche Bibliotheken für den Bereich Weser-
Ems und den Bibliotheksleiterinnen in der Gemeinde Friedeburg wurde die Benutzungsordnung 
überarbeitet und erstmalig eine Gebührenordnung auf Grundlage der Empfehlungen der 
Beratungsstelle erstellt. 
 
Ein Entwurf der neuen Benutzungs- und Gebührenordnung ist als Anlage 1 beigefügt. Ebenfalls 
wurde die bisherige Benutzungsordnung in der Fassung vom 01.02.2008 als Anlage 2 
beigefügt. Da die Benutzungsordnung komplett überarbeitet wurde, wurde auf eine 
Kenntlichmachung der Änderungen verzichtet. 
 
Im Einzelnen sollen folgende Änderungen vorgenommen werden: 
 
Die Benutzung der Bibliotheken erfolgt künftig auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (§ 1), da die 
Benutzungs- und Gebührenordnung durch Ratsbeschluss den Charakter einer Satzung erhält. 
 
Benutzer der Bibliotheken wurden bei der Anmeldung bislang in eine Lesekartei eingetragen. 
Jetzt erhalten sie einen Benutzerausweis (§ 3), mit dem das Ausleihverfahren auf 
elektronischem Wege stattfindet.  
 
Die Ausleihfristen sollen für Bücher von zwei auf drei Wochen und für Hörbücher und 
Zeitschriften von einer auf zwei Wochen verlängert werden (§ 5). Darüber hinaus können neue 
Medien, wie z.B. DVD´s und Konsolenspiele ausgeliehen werden. Neu in die 
Benutzungsordnung aufgenommen wurden die Fernleihe (§ 8) und der Haftungsausschluss (§ 
10). 
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In § 11 wurde definiert, wonach sich die Schadensersatzpflicht bei Verlust oder Beschädigung 
bemisst. In der Gebührenordnung soll nun in der Höhe des zu zahlenden Kostenersatzes bei 
verursachten Schäden durch Erwachsene, Kinder und Jugendliche unterschieden werden, da 
Kinder- und Jugendbücher wegen vermehrter Ausleihen in der Regel bereits nach 5 Jahren 
abgenutzt sind. 
 
Bislang betrug das Versäumnisentgelt für das Überschreiten der Leihfrist je Buch und Woche 
0,30 € und für Hörbücher 0,50 €. Die Versäumnisgebühr soll nun in der Höhe bei Erwachsenen, 
Kindern und Jugendlichen gestaffelt werden. Bei Kindern von 0-12 Jahren soll keine 
Versäumnisgebühr erhoben werden. Bei Kindern- und Jugendlichen von 13 bis 17 Jahren soll 
eine Versäumnisgebühr von 0,30 € und bei Erwachsenen eine Versäumnisgebühr von 0,50 € 
pro Medium und Woche erhoben werden.  
 
Im Jahr 2011 waren insgesamt ca. 1.500 Benutzer in den Friedeburger Gemeinde- und 
Kinderbibliotheken registriert. Wie bisher sollte auf die Erhebung einer 
Jahresbenutzungsgebühr und auf die Erhebung von Ausleihgebühren für die einzelnen Medien 
verzichtet werden, um das Lesen besonders bei Kindern und Jugendlichen und in 
bildungsschwachen Familien zu fördern. Der Verzicht auf die Erhebung von 
Benutzungsgebühren unterstreicht damit den familienfreundlichen Anspruch der Gemeinde- 
und Kinderbibliotheken als Einrichtungen für Bildung und Wissensvermittlung. 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem VA wird empfohlen, dem Rat folgenden Beschluss vorzuschlagen: 
 
Dem Erlass der Benutzungs- und Gebührenordnung für die öffentlichen Gemeinde- und 
Kinderbibliotheken der Gemeinde Friedeburg in der Fassung vom 06.02.2012 wird 
zugestimmt.  

 
Finanzielle Auswirkungen: 

- keine - 
 
 
 
 
Emmelmann 
 
Anlagen: 

1. Entwurf Benutzungs- und Gebührenordnung für die öffentlichen Gemeinde- und 
Kinderbibliotheken der Gemeinde Friedeburg, Stand 06.02.2012 

2. Benutzungsordnung für die öffentlichen Gemeindebüchereien der Gemeinde 
Friedeburg, Stand 01.02.2008  
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